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»Zur Freiheit hat uns Christus befreit«

(Gal 5,1)

»Mein Gewissen ist frei geworden; und das heißt im umfassendsten Sinne,

frei geworden zu sein. […] Ich bin eine neue Kreatur, nicht des Papstes, son-

dern Christi. […] Er ist mein unmittelbarer Bischof […], mein Abt, Prior, Herr,

Vater und Lehrer. Einen anderen kenne ich nicht mehr.«1 Am 21. November

1521 hat Martin Luther dies in einem Brief an seinen Vater geschrieben. Die-

ser Brief wurde schließlich zur Vorrede von Luthers Auseinandersetzung mit

demMönchsleben und den Gelübden.2 In demBrief geht es umAngst, Gehor-

sam gegenüber Eltern und Gott – und um Freiheit. Er spiegelt Luthers Ent-

deckung einer personalen, in der Gnade Gottes gegründeten Freiheit wider,

die es ihm ermöglicht habe, »Ruchlosigkeit und Gottesverachtung« und damit

auch »menschliche Vermessenheit« hinter sich zu lassen und deshalb seinen

Mönchsstand aufzugeben. Gott selbst habe ihn da »herausgerissen« und ihm

eine Freiheit geschenkt, die Luther von sich selbst, von seiner Angst und auch

von seinem Narrativ des strafenden Gottes befreit hätte.3 So sei er nun eine

»neue Kreatur«, und Christus allein sei jetzt sein »Abt, Prior, Herr, Vater und

Lehrer«.

Die Begründung dieser personalen Freiheit ist allein theologischer Natur.

Sie geht vomHandeln Gottes undmehr noch: von einer in Christus zugereich-

ten Gnade und damit von der immerwieder neu stattfindenden Befreiung des

1 Luther: Praefatio, S. 13f. [= WA 8, S. 573–576].

2 Vgl. De votis monasticis iudicium, in: WA 8, S. 564–670.

3 Alle Zitate Martin Luther: Praefatio, S. 11+13.
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glaubendenMenschen aus, die im jeweiligen Leben ihren je eigenen Ausdruck

findet. Damit ist diese Freiheit personal und relational und sie richtet sich da-

bei sowohl auf Gott als auch auf den Nächsten. Dieses Freiheitsverständnis,

das an der Schwelle zwischenMittelalter undNeuzeit angesiedelt ist, ist mehr

als eine Zwischenstation auf dem Weg zur neuzeitlichen, individualisierten

Idee von Religionsfreiheit. Sie ist mehr,weil sie in ihrer Personenorientierung

und Relationalität unter Berufung auf Gottes Gnade und dessen Handeln in

Christus sowohl befreit als auch bindet und genau darin die Freiheit des Ein-

zelnen durch Gott und vor der Welt immer wieder neu zum Ausdruck bringt.

Gleichwohl – und auch das gehört zu dem beständigen Befreit-Werden – ist

eben dies immer wieder neu im Glauben an Gottes Handeln zu ergreifen.

Eben dieses Verständnis von Freiheit hat es Luther ermöglicht, sowohl

dem Lehrgebäude seiner Zeit als auch seinem Vater und auf dem Reichstag

von Worms 1521 König Karl V. sowie den katholischen Reichsständen gegen-

überzutreten und – theologisch grundiert – seine Erkenntnis von der Freiheit

zu bewahren und zu leben.

Personale Freiheit

Freiheit ist nach Luther ein »soteriologischer Fundamentalvorgang«, der sich

ganz auf die »Existenz des Menschen coram Deo« und gerade nicht auf die

»Existenz desMenschen coram hominibus« bezieht.4 Damit ist es ein »personal

und aktual« von Gott vollzogener Befreiungsvorgang, letztlich geschieht hier

alsoder »VollzugderRechtfertigung«5 ameinzelnenChristenmenschen.Diese

Differenzierung verweist darauf, dass die Freiheit nach Luther ausschließlich

Gottes befreiendem Handeln zuzurechnen ist. Gleichwohl zielt sie sekundär

auch auf den Menschen, denn sie befreit den einzelnen Christenmenschen

zur Bindung und damit zumDienst amNächsten.6 Deshalb gehört zu diesem

Freiheitsbegriff auch die tragende Differenzierung nach innerem (befreiten)

und äußerem (sich freiwillig bindenden) Menschen.7 Es ist diese Freiheit, die

4 Leppin: Freiheit, S. 321f.

5 Heckel: Martin Luthers Reformation, S. 201.

6 Vgl. Barth: Die Theologie, S. 304f.

7 Vgl. Rieger: Von der Freiheit eines Christenmenschen, S. 15.
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sich – so Luther – ausschließlich im Evangelium mitteilt8 und immer wieder

neu im Glauben angenommen werden will.9

Diesen Freiheitsbegriff hat Luther in den drei reformatorischen Schriften

des Jahres 152010 entfaltet, die Schrift »Von der Freiheit eines Christenmen-

schen«11 spielte dabei eine prominente Rolle. Dabei basiert sie ebenso auf Lu-

thers Gedanken,wie er sie in seinen Vorlesungen aus der Zeit 1515 bis 1519 ent-

wickelt hat. Hier hat er eine grundlegende Linie benannt, die 1520, aber auch

bis in die Gegenwart der evangelischen Kirche fortwirkt, die sich deshalb – in

dieser Spur – als »Kirche der Freiheit« versteht.12

Diese Idee von Freiheit hat Luther auch für sein Leben angenommen–das

legt nicht zuletzt sein Brief an den Vater von 1521 nahe. Dass er zudem zwi-

schen dem 11. November 1517 und dem 24. Januar 1519 insgesamt 28 Briefe mit

»Eleutherius« (Befreiter) und 43 weitere mit »Luther« unterschrieben und da-

mit auf seine Erkenntnis von Freiheit verwiesen hat, belegt ebenfalls seinen

Bruch mit bisher prägenden Vorstellungen. Konkret ging es dabei um Lehr-

meinungen der scholastischen Theologie. Diesen Bruch hat er als Befreiung

verstanden.13

Befreiende Freiheit

Im Brief an seinen Vater (1521) spricht Luther davon, von Gott aus Angst »her-

ausgerissen« und dann in eine Freiheit gestellt worden zu sein, die allein von

Gott gegeben werde. Das heißt: Bei dieser Freiheit geht es ausschließlich um

das personale Verhältnis zwischenGott undMensch. In diesemGeschehen er-

eignet sich der Vorgang der Rechtfertigung desMenschen durch Gott.Das be-

deutet, dass sich hier für den Menschen die vollumfängliche Freiheit gegen-

über sich selbst undgegenüber derWelt immerwieder neu ereignet.Mit ande-

renWorten: »DasFreiwerdenvonderWelt bezieht sichaufdie eigenePerson«14

8 Vgl. Ulrich: Die Freiheit der Kinder Gottes, S. 9.

9 Vgl. Mehl: Freiheit V, S. 511.

10 Zur Verortung vgl. Leppin: Freiheit, S. 318f.

11 Vgl. Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen, in: WA 7, S. 20–38.

12 Vgl. Rat der EKD: Kirche der Freiheit.

13 Vgl. Leppin: Tradition und Traditionskritik bei Luther, S. 23. Gleichwohl ist hier zu diffe-

renzieren, denn die Briefe wurden ausschließlich an Adressaten verschickt, mit denen

Luther sehr vertraut war. Dazu gehörte beispielsweise Georg Spalatin oder der Zwi-

ckauer Prediger Egranus. Vgl. Jacobi: »Christen heißen Freie«, S. 139–149.

14 Wendebourg: Freiheit des Glaubens, S. 67.
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–und dies ist ein wiederkehrender Vorgang, denn die Freiheit von sich selbst,

der eigenen Selbstbestimmung, »Sündenschuld, Verzweiflung und Gottesfer-

ne«15 ist kein dauerhafter Besitz des Menschen.

Diese Freiheit – und mehr noch: das »Freiwerden aus vorgegebener Un-

freiheit«16 – ist ein Gnadengeschenk Gottes17 und somit ein Wirken an dem

einzelnen Menschen von außen als extra nos. In der Taufe als »Symbol des Ei-

genstandes eines jedenChristenmenschen«18 sei diese bereits zugesagt, so Lu-

ther. Und diese Gabe bräuchte es auch, denn der Mensch sei – im Gegensatz

zu Gott – niemals in sich selbst gut oder frei. Insofern sei er auch in den Au-

gen Gottes ausschließlich ein »Verdammter«, so dachte Luther zunächst, und

verdiene es, sich selbst ebenfalls zu verdammen.Aus demVerdammtenwurde

jedoch bei Luther bis 1521 ebenso ein Gerechtgesprochener und damit ein – in

Gott und auf Gott bezogener – freier Mensch.19

Grundlage hierfür ist die »zurechnende Gerechtigkeit Christi«20, der für

denMenschen eintritt unddurch seineKreuzigungundAuferstehungdie Ent-

lastung vonder Sünde ermöglicht, indemer sichmit demMenschen verbindet

und so den »fröhlichen Wechsel«21 von Schuld und Gnade zwischen sich und

Mensch als Akt derBefreiung vollbringt.Das bedeutet,dass der innereMensch

nun in eine freiheitliche Koexistenz mit Gott eintritt, während sich der äuße-

reMensch – ebenso freiheitlich – demNächsten zuwendet.22 Insgesamtmar-

kiert dies die »neue Bestimmung [des Menschen] von außen her,«23 die los-

gelöst vom moralischen Vermögen des Menschen erfolgt. Die Grundlage der

immer wieder einzuholenden menschlichen Freiheit ist die iustitia Dei aliena,

die dem Menschen fremd ist, weil sie ohne sein Zutun auf ihn wirkt und ihn

befreit.24 Insgesamt ist dieses unverfügbare Geschenk der Freiheit also glei-

chermaßen in der Soteriologie, Christologie und ebenso in der theologia crucis

gegründet.

15 Heckel: Luthers Traktat, S. 124.

16 Ohst: Freiheit, S. 97f.

17 Vgl. Gal 5,1.

18 Ohst: Freiheit, S. 101.

19 Vgl. Hamm: Luthers Entdeckung, S. 55.

20 Ebd., S. 60.

21 Luther: Von der Freiheit, S. 25.

22 Vgl. Ulrich: Die Freiheit der Kinder Gottes, S, 25; vgl. auch Beuttler: Reformatorische

Freiheit, S. 26, der von »Freiheit als Gottesunmittelbarkeit« spricht.

23 Hamm: Luthers Entdeckung, S. 56.

24 Vgl. ebd., S. 59.
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Bindende Freiheit

Die Freiheit imSinne Luthers trägt keinen »Eigenzweck« in sich, sondern kon-

kretisiert sich inder »aktualenAusübung«der »geistlichenFreiheit […] im leib-

lichenLeben«25 eines jedenChristenmenschen.Dasbedeutet,dassderMensch

simul iustus et peccator verbleibt, also auch weiterhin des Gnadenzuspruchs be-

darf. Zugleich ist der freie Mensch immer auf seinen Nächsten verwiesen, um

die geschenkte Freiheit konkret zu leben. Genauer: Im Freiwerden bindet er

sichandenNächsten,demernunals freierChristenmensch in selbstloserWei-

se dient.26 Dies geschieht also gerade nicht, um verdienstvolleWerke zu erhal-

ten und so dem eigenen Heil näher zu kommen.

Dieser Schritt – und das ist das zweite Element der Bindung – ist durch

denGlauben anGottesHeilshandelnmöglich, den es unbedingt in diesemGe-

schehenbraucht.Mit anderenWorten: »ImGlauben ereignet sich Freiheit.Der

Glaube ist ein elementares Befreiungsgeschehen«27, weil hier der »fröhliche

Wechsel« für das je eigene Leben anverwandelt und die Abhängigkeit von Got-

tes befreiendem und darin unhintergehbarem Handeln gänzlich anerkannt

wird.28 Somitmarkiert der – erforderliche –Glaube letztlich denMoment der

Bindung an Gott, aber genau darin auch den eigentlichen »Übergang in die

Freiheit« sowie den entscheidendenUnterschied beimBlick auf denNächsten:

Andiesemmussnunnichtmehr ausGründenderWerkgerechtigkeit gehandelt

werden, sondern an diesem kann nun gehandelt werden – und dies aus der

Erfahrung des eigenen Befreit-Seins heraus. Der Christenmensch als »freier

Herr« und »dienstbarer Knecht«29 bildet also keinen Widerspruch, sondern

verweist auf die Freiwilligkeit des befreiten Handelns.

Die dritte Bindung erfolgt explizit an Gott. Das heißt in der Konsequenz,

dass Luther – anders als Erasmus von Rotterdam – dem Menschen keinerlei

Mitwirkung bei Gottes Heilshandeln zuspricht. Dies umfasst auch das Wil-

lensvermögen30 des Menschen. Das heißt: »Gelebtes menschliches Freiheits-

vermögen ist vor jeder Reflexion und jedem Vollzug immer schon in seinem

25 Heckel: Luthers Traktat, S. 138.

26 Vgl. Luther: Von der Freiheit, S. 21, 35f.

27 Laube: Die Dialektik der Freiheit, S. 140.

28 Der Philippus-Hymnus ist hierfür ein eindrückliches Beispiel. Vgl. Wendebourg: Frei-

heit des Glaubens, S. 71.

29 Luther: Von der Freiheit, S. 21.

30 Vgl. Barth: Die Theologie, S. 308.
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Richtungssinn prädeterminiert.«31 Einzelentscheidungen können also gefällt

werden, nie aber ist eine grundsätzliche und damit relevante Richtungsent-

scheidung möglich. Anders als Erasmus argumentiert Luther, dass es die –

demMenschen inhärente–Gottesferne sei,die esdiesemverunmögliche,Got-

tesHeilwillen gänzlich anzunehmen.Dies jedochdennoch zu ermöglichen, sei

ein Geschenk, das allein von Gott käme. Insofern sei die so geschenkte Frei-

heit auch niemals Eigentum derMenschen, sondern weiterhin im Glauben zu

empfangen.32

Fazit

Entdeckt und in seinem Horizont fruchtbar gemacht hat Martin Luther die

Freiheit desMenschen von sich selbst und seinerGottesferne.Vor demHinter-

grund der mittelalterlichen Gnadenlehre, derWerkgerechtigkeit und des aus-

geprägten Verdienstgedankens, um Heil zu erwerben, erscheint dies als be-

freiende Entdeckung. Diese meint jeweils den einzelnen Christenmenschen,

der sich fortan – ähnlich wie Luther es selbst auch getan hat – als simul iustus

et peccator begreifen darf: als gottfern und sündhaft, aber gleichzeitig auch als

gerechtfertigt.Diese vonGott allein gewirkte Freiheit ist immerwieder neu im

Glauben zu erfassen. Dann aber birgt sie – theologisch begründet – die Mög-

lichkeit in sich, dass der glaubendeMensch sich neu in einem personalen und

relationalen Verhältnis zuGott verortet und so bestehende Systeme (scholasti-

sche Lehrmeinungen, Anforderungen der katholischen Kirche, staatliche Ge-

wissensdringung, väterliche Autorität) nichtmehrmitträgt, sondern sichGott

als demeigentlichen »Abt,Prior,Herr,Vater undLehrer« unterordnet unddar-

aus das Leben gestaltet. Die Bindung des je einzelnen Christenmenschen er-

folgt also an Gott, für die Welt besteht die Freiheit des Handeln-Könnens, der

Glaube markiert den Übergang von erfahrener Gnade zum freiwilligen, täti-

gen Handeln.

31 Ohst: Freiheit, S. 109.

32 Vgl. Ulrich: Die Freiheit der Kinder Gottes, S. 24.
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